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62. Deutscher Verkehrsgerichtstag   24. bis 26. Januar 2024 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis II 
 
Haushaltsführungsschaden – wenn das Unfallopfer nicht mehr staubsaugen kann 
 

 
 

1. Der Arbeitskreis stellt fest, dass die Anforderungen an die Substanziierung eines 

Haushaltsführungsschadens bei den Gerichten bundesweit sehr unterschiedlich ge-

handhabt werden. Eine Vereinheitlichung erscheint wünschenswert. (einstimmig) 

2. Eine Erleichterung der Substanziierungsanforderungen durch Verweis auf Tabellen 

erscheint dem Arbeitskreis als nicht empfehlenswert. (deutliche Mehrheit) 

3. Eine pauschaliertere Bemessung des Haushaltsführungsschadens kommt nach 

Auffassung des Arbeitskreises nicht in Betracht. Vielmehr hält der Arbeitskreis an 

einer konkreten Bezifferung anhand der individuellen Verhältnisse des Einzelfalles 

fest. (deutliche Mehrheit) 

4. Tabellen zum Umfang des Haushaltsführungsschadens werden als Hilfsmittel zur 

Plausibilitätsprüfung weiterhin als hilfreich erachtet, ersetzen jedoch nicht die kon-

krete Darlegung des Schadens. (deutliche Mehrheit) 

5. Eine Verbesserung der Tabellen im Hinblick auf die Aktualität des Datenmaterials 

und die Repräsentativität bei der Datenermittlung erscheint sinnvoll. Zu diesem 

Zweck wird die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen der ohnehin stattfinden-

den Befragungen (Zeitverwendungserhebung ‒ ZVE) sowohl die Tätigkeiten, wel-

che die Haushaltsführung betreffen, spezifischer auszuwerten als auch die Erhe-

bungsabstände zu verkürzen. (nahezu einstimmig) 

6. Erleichterungen durch den technischen Fortschritt sind bei der Ermittlung des Scha-

densumfanges zu berücksichtigen. (deutliche Mehrheit) 
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